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Beschlussvorlage 2026/0811  
 
 
Bearbeiter: Finanzverwaltung\ 
 
 

Beratungsfolge Termin   

Bau-, Umwelt- und Verkehrs-
ausschuss 

11.06.2026 nicht öffentlich Vorberatung 

 
 
 

Schülerbeföderung Bushaltestellen Königshofen 
 
Sachverhalt: 
 
Im Rahmen der Schülerbeförderung zur Grund- und Mittelschule Bechhofen werden täglich drei 
Haltestellen im Ortsteil Königshofen angefahren. 
 

 
Bushaltestellen 
Busroute 
Gefahrenstelle (Bereich Kindergarten) 

 
Frühfahrten SJ 2025/2026: 
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Uhrzeit Haltestelle 
7.45 Uhr Königshofen - West (Föhrenstraße) 
7.47 Uhr Königshofen – Dorf (Dorfstraße) 
7.49 Uhr Königshofen – Ost (Pfarrer-Kneipp-Straße) 
 
7.55 Uhr  Ankunft Grund- und Mittelschule Bechhofen 
8.00 Uhr  Unterrichtsbeginn 
 
Im Rahmen der Jahresbesprechung mit dem zuständigen Busunternehmen wurde durch das 
Busunternehmen angebracht, dass das Anfahren der Bushaltestelle Königshofen – Ost 
(Pfarrer-Kneipp-Straße) im Bereich des Evang.-Luth. Kindergartens durch täglich parkende 
PKWs (Ausstieg von Kindergartenkindern) und durch laufenden/spielenden Kindergartenkinder 
eine potenzielle Gehahrenstelle darstellt. 
Des Weiteren ist der straffe Zeitplan (insbesondere bei Baustellen/Umleitungen vorheriger 
Haltestellen) kaum einzuhalten. Die Schulbuskinder sind nach Rücksprache mit der Schule 
nicht immer pünktlich zu Unterrichtsbeginn im Klassenzimmer. Durch die Reduzierung von drei 
auf zwei Haltestellen im Ortsteil Königshofen ist mit einer Einsparung von 2-3 Minuten zu 
rechnen. 
 
Durch diese zwei Tatsachen sollte die Anfahrt der Haltestelle Königshofen – Ost (Pfarrer-
Kneipp-Straße) zum Schuljahresende 2025/2026 eingestellt werden. Anzumerken ist, dass 
täglich ca. 10 Schulkinder zu den Frühfahrten an der Haltestelle einsteigen. 
 
Haltestelle Königshofen Ost (Pfarrer-Kneipp-Straße): 

 
 
Für die beförderungspflichtigen Kinder (hier Grundschüler), welche in der Nähe der Bushalte-
stelle wohnhaft sind, besteht die Möglichkeit die Haltestellen Königshofen – Dorf (ca. 600 Meter 
von Haltestelle Königshofen – Ost) zu benutzen. Nach dem Schülerbeförderungsverordnung 
(SchBefV) besteht keine Pflicht die Haltestelle Königshofen-Ost aufrechtzuerhalten. 
 
Für die Benutzung der Haltestelle Königshofen – West wäre die Überquerung der Staatsstraße 
2220 notwendig. Da keine Ampelanlage bzw. Querungshilfe vorhanden sind, ist die Benutzung 
dieser Bushaltestelle für Grundschüler aus Sicherheitsgründen bedenklich und nicht zu empfeh-
len. 
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Ein Beschluss soll in der Marktgemeinderatssitzung am 01.07.2026 gefasst werden. 
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